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Ausländerrecht;
Visumerteilung
hier: Erteilung von Visa durch grenznahe Auslandsvertretungen

Aus gegebener Veranlassung weise ich auf Folgendes hin:

In begründeten Einzelfällen, insbesondere wenn humanitäre Gründe eine Reise in das Hei-

matland des Ausländers zur Erlangung eines für den Aufenthalt im Bundesgebiet notwen-

digen Visums als unzumutbar erscheinen lassen, kann das Auswärtige Amt eine andere als

die örtlich zuständige Auslandsvertretung, vornehmlich eine grenznahe Auslandsvertretung,

zur Erteilung eines Visums ermächtigen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass dem

Ausländer die Einreise in den Staat, in dem die zu ermächtigende Auslandsvertretung ihren

Sitz hat, überhaupt möglich ist. Die Voraussetzungen dazu (visumsfreie Einreise oder Ertei-

lung eines entsprechenden Visums) muss der Ausländer selbst schaffen. Anderenfalls

kommt nur eine Rückkehr in das Heimatland in Betracht, um bei der dort zuständigen deut-

schen Auslandsvertretung das für die Einreise in das Bundesgebiet erforderliche Visum zu

beantragen.

Ich bitte zudem zu beachten, dass nach Auskunft des Auswärtigen Amtes finanzielle Gründe

bei der Feststellung der Unzumutbarkeit der Reise in das Heimatland des Ausländers keine

Berücksichtigung finden können.

Im Auftrag

Gez.
Fuchs


